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Beispielhafte
Lösung

Die sächsische Landesregierung
gerät unter Druck: Bei einem 

Millionen-Steuerverfahren wurden
Ermittler zu Gunsten eines 

Biedenkopf-Protegés ausgebremst.
achsen-Premier Biedenkopf
auer Umgangston
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Immobilie Paunsdorf
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Großmolkerei in Leppersdorf bei Dresden 
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Juso-Aktion zu „Rabatt-Kurt“
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Den Saal 2 des sächsischen Landtags
schätzen die Granden der Sachsen-
Union wegen seines Elbblicks. Am

vorigen Mittwoch jedoch konnte sich Mi-
nisterpräsident Kurt Biedenkopf nicht am
Flusspanorama freuen. Er musste peinli-
che Fragen des CDU-Landesvorsitzenden
Georg Milbradt zur so genannten Pauns-
dorf-Affäre beantworten. „Gibt es da noch
mehr, Kurt?“, wollte Milbradt wissen und
forderte seinen Ministerpräsidenten auf,
„alles auf den Tisch zu legen“. 

Der Umgangston ist rau, der neuerdings
mit dem Sachsen-Potentaten gepflegt wird.
In der Partei wächst der Unmut. In der
CDU-Mittelstandsvereinigung wird bereits
an einer Rücktrittsforderung gebastelt. Und
selbst Biedenkopf-Getreue glauben kaum
noch an einen würdevollen Abgang.
0

Zwei Affären waren es, die Biedenkopf
zuletzt bedrängten: Seit Wochen tauchen
immer neue Schreiben des Kölner Bau-
unternehmers Heinz Barth auf, der in Leip-
zig-Paunsdorf mit einem Behörden-Cen-
ter Millionen verdiente, wobei der Frei-
staat Millionen verlor. Der langjährige
Freund von Familie Biedenkopf hatte im-
mer wieder den „lieben Kurt Hans“ um In-
tervention gebeten, wenn sich Beamte quer
legten (SPIEGEL 49/2001). In der vorigen
Woche wurde Biedenkopf zudem noch
zum Gespött, weil er bei Ikea Dresden auf
132 Mark Rabatt bestand. 

Und nun kommen auch noch verdäch-
tige Indizien in einem weiteren Groß-
geschäft ans Licht: Ein anderer vom Pre-
mier geschätzter Bauunternehmer erfuhr
von der Landesregierung eine fürsorgliche
Behandlung – die den Freistaat 20 Millio-
nen Mark kostete. Und wie beim Barth-In-
vestment wurden Ermittlungsbehörden bei
der Aufklärung des Casus ausgebremst.

1991 wollte die Stuttgarter Südmilch AG
in der Nähe von Dresden für 260 Millionen
Mark eine Großmolkerei errichten. Ein
Profiteur dieses Deals war der Heidelber-
ger Baulöwe Roland Ernst. Der mit Mol-
kereien unerfahrene Bauunternehmer soll-
te der Sachsenmilch, deren Großaktionär
die Stuttgarter Südmilch war, so sah es ein
Vertrag vor, Know-how im Wert von 38
Millionen Mark verkaufen. 

Das Aufbau-Ost-Vorzeigeprojekt endete
als Wirtschaftskrimi. Über fingierte Verträ-
ge flossen staatliche Millionen an die ma-
rode Südmilch nach Stuttgart. Das Unter-
nehmen in Dresden ging 1993 Pleite, die
Molkerei wurde von dem Allgäuer Molke-
reibetrieb Müller übernommen. Ehemalige
Südmilch-Manager wurden vom Landge-
richt Stuttgart 1997 wegen Betrugs und Un-
treue zu Freiheitsstrafen auf Bewährung ver-
urteilt, Roland Ernst wegen Beihilfe zur Un-
treue zu einer Geldstrafe von 630000 Mark.

Die Richter der 11. Wirtschaftsstrafkam-
mer sahen als erwiesen an, dass es sich bei
dem Vertrag mit Ernst um ein Luftgeschäft
handelte, um Gelder von der Sachsenmilch
an die Südmilch zu transferieren. Der Deal
sei eine verdeckte Gewinnausschüttung
und damit steuerpflichtig, hatte die Staats-
anwaltschaft herausgefunden.

Und diese Steuern wollte das Finanzamt
Dresden I 1994 einfordern – insgesamt
20Millionen Mark. Weil aber die Sachsen-
milch zu diesem Zeitpunkt schon in Kon-
kurs war, wollten sich die Beamten an
Roland Ernst schadlos halten, im Wege der
so genannten Hinterzieherhaftung. Doch
dazu sollte es nie kommen. Kaum hatte
das Finanzamt seinen Haftungsbescheid
entworfen, schaltete sich das Finanzminis-
terium ein und stoppte den Bescheid. 

Denn ein derart unfreundlicher Akt der
Finanzverwaltung hätte womöglich ein Mil-
lionenprojekt von Ernst gefährdet, das von
Ministerpräsident Kurt Biedenkopf per-
sönlich protegiert wurde. In der Nähe der
d e r  s p i e g e l 5 1 / 2 0 0 1
Dresdner Uniklinik plante der Unterneh-
mer ein Herzzentrum. Die Klinik, die auf
größtmöglichen Gewinn ausgelegt war,
missfiel zwar der Universität, doch Bie-
denkopf setzte große Hoffnungen in das
Vorhaben. Persönlich dankte Biedenkopf
in einem Schreiben dem Baulöwen dafür,
„wie private Initiative für Aufgaben im In-
teresse der Allgemeinheit tätig werden
kann“. Er stellte weitere Kooperationen in
Aussicht: „Hier könnten wir gemeinsam
zu beispielhaften Lösungen kommen.“

Eine beispielhafte Lösung sollte auch die
Steuergeschichte erfahren. Im Finanzminis-
terium nahm sich der damalige Staats-
sekretär Karl-Heinz Carl des Problems an.
Der hatte sich auch in Paunsdorf einge-
schaltet, während sich der damalige Fi-
nanzminister Milbradt von derartigen Din-
gen gern fern hielt. Carl beauftragte mit der
Bearbeitung der „politisch prekären Ange-
legenheit“ (ein Ministerialer) einen Beamten
in der Steuerabteilung: Günter Störzinger. 

Dessen Diskretion und Arbeitseifer in
kniffligen Fragen konnte sich Carl gewiss
Die sächsischen Affären
1994 Mehrere
Behörden müssen
sich in Leipzig-
Paunsdorf
einmieten. Die
Immobilie gehört
dem Biedenkopf-
Freund Barth – ein
Millionengeschäft.
1998 In der Molkerei-Affäre verzichtet Sachsen
auf 20 Millionen Mark Steuern – zu Gunsten des
Baulöwen Roland Ernst. 
2001 Erst beim Möbelhaus Ikea, dann beim
Kaufhaus Karstadt: Wenn das Ehepaar
Biedenkopf einkauft, dann bitte mit Rabatt.
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Polizeiaktion in Köln: 18 Tonnen Frischfleisch beschlagnahmt 
sein. Schließlich ging Störzinger in diffizi-
len Steuerfragen auch dem Sachsen-Re-
gentenpaar Biedenkopf zur Hand: Als Pri-
vatperson kümmert er sich um die Finanz-
und Steuerfragen eines gemeinnützigen
Vereins, dem Ingrid Biedenkopf vorsteht. 

Störzinger und sein Kollege Willi Un-
vericht leisteten in der Ernst-Angelegen-
heit ganze Arbeit. Zwar musste auch den
Ministerialen klar sein, dass die Steuerfor-
derung zu Recht bestand. Experten der
Oberfinanzdirektion Stuttgart hatten am
18. Oktober 1995 ihre sächsischen Kolle-
gen in die Feinheiten der steuerrelevanten
Luftgeschäfte zwischen Ernst und der Süd-
milch eingeweiht. Dennoch wurde das
Verfahren weiter ausgesetzt, um „finanz-
gerichtliche Auseinandersetzungen zu
vermeiden“. Am 17. Juli 1998 schließlich
schlossen die Beamten die Akte endgültig
und dekretierten: „Für das Jahr 1991 schei-
det eine verdeckte Gewinnausschüttung
aus.“ Der Satz, schon durch die Erkennt-
nisse der Stuttgarter Staatsanwaltschaft wi-
derlegt, sollte den Freistaat teuer zu stehen
kommen. Die Finanzverwaltung verzich-
tete damit auf 20 Millionen Mark.

Die Finanzkollegen in Stuttgart konnten
den Dresdner Steuerverzicht nicht nach-
vollziehen. Steuerfahnder ermittelten ge-
gen die Dresdner Ministerialen Störzinger
und Unvericht wegen Beihilfe zur Steuer-
hinterziehung. Anfang 2000 legten sie ihre
Erkenntnisse der zuständigen Staatsan-
waltschaft in Dresden vor. 

Doch in Sachsen schien die Justiz an den
Recherchen der schwäbischen Steuerfahn-
der kein allzu großes Interesse zu haben.
Zwar wurde ein Ermittlungsverfahren ge-
gen Störzinger und Unvericht eingeleitet.
Mit den Unterlagen der Steuerfahnder
mochte sich die Justiz aber nicht erst belas-
ten. Kommentarlos schickte Sachsens Ge-
neralstaatsanwalt Jörg Schwalm den Stutt-
gartern ihre Papiere zu der „komplizierten
Materie im Dunstkreis der Politik“ (ein
Justizbeamter) zurück. 

Im Oktober stellte die Staatsanwaltschaft
das Verfahren mit einer ungeheuerlichen
Begründung ein. Den Beschuldigten sei
kein rechtswidriges Verhalten nachzuwei-
sen, obwohl es nahe liege, dass sie „von ei-
ner verdeckten Gewinnausschüttung in
1991 ausgingen, diese aber, um steuerliche
Konsequenzen für die Beteiligten zu ver-
meiden, wider besseres Wissen in das Ge-
schäftsjahr 1992 verlegten“.

So widersprüchlich beerdigten Staats-
anwälte im Sachsenland schon einmal
einen Vorgang um einen Biedenkopf-
Protegé: Am 5. Juni 1998 zog die Staats-
anwaltschaft Leipzig auf Druck des Ge-
neralstaatsanwalts den Schlussstrich un-
ter Recherchen des Landeskriminalamts
zu der Paunsdorf-Affäre – obwohl, wie 
es in der Einstellungsverfügung heißt, 
bei der Anmietung des Behördenzen-
trums gegen Rechtsvorschriften verstoßen
wurde. Andreas Wassermann
E X T R E M I S T E N

Die Nacht der Macht
Nach einer Großrazzia soll der Islamistenführer Kaplan 

in die Türkei abgeschoben werden. Die 
Ermittler nehmen bereits weitere Organisationen ins Visier.
Sein Hauptquartier – geräumt und ge-
schlossen nach einer der größten 
Polizeiaktionen der deutschen Ge-

schichte. Seine Gefolgsleute – still, fast
stumm nach Jahren der Propaganda.

Sein eigenes Schicksal: Noch hockt der
muslimische Fundamentalist Muhammed
Metin Kaplan, 48, in Zelle 347 des Düs-
seldorfer Gefängnisses Ulmer Höh’, ver-
urteilt zu vier Jahren Haft wegen eines 
Mordaufrufs. Am Mittwoch vergangener 
Woche verbot Bundesinnenminister Otto
Schily den diktatorischen Kalifatstaat 
Kaplans – und am Donnerstag dieser 
Woche könnte feststehen, dass Kaplan 
schon in Kürze abgeschoben wird, in die 
Türkei.

Denn in Berlin verhandelt Schily mit sei-
nem türkischen Amtskollegen Rüstü Ka-
zim Yücelen. Erklärtes Ziel: Kaplan dürfe,
wenn er wieder den Boden seines verhass-
ten Heimatstaats betreten muss, weder ge-
foltert noch nach einem späteren Prozess
hingerichtet werden. Schily: „Ich hoffe auf
ein Einvernehmen.“

Das zeichnet sich schon ab: Die Bun-
desregierung will von den Türken nicht
verlangen, dass keine Todesstrafe verhängt
wird – sondern nur, dass sie sie nicht voll-
strecken. 

Kaplan ist vor einem Staatssicherheits-
gericht angeklagt, gegen den Paragrafen
146 des türkischen Strafgesetzbuchs („Ge-
d e r  s p i e g e l 5 1 / 2 0 0 1
waltsamer Umsturz der Verfassung“) ver-
stoßen zu haben. Darauf steht die Todes-
strafe.

Der Islamist gilt in der Türkei, wie der
längst abgeurteilte PKK-Chef Abdullah
Öcalan, als Staatsfeind erster Klasse. 1998
soll er, am 75. Gründungstag der türki-
schen Republik, einen gescheiterten Luft-
angriff auf das Atatürk-Mausoleum in An-
kara befohlen haben. 

Bei der türkischen Polizei hatten meh-
rere der Islamisten – einige stammten aus
Braunschweig – Geständnisse abgelegt und
auch Kaplan belastet. Später, vor einem
Richter, widerriefen sie und erklärten, ge-
foltert worden zu sein. Gutachten be-
stätigten, sie hätten Prellungen und Blut-
ergüsse gehabt.

Aus deutscher Sicht ist der Sachverhalt
diffizil, aus türkischer vergleichsweise ein-
fach. Eine „Anti-Folter-Garantie“, sagt der
hohe Justizbeamte Abdulkadir Kaya, kön-
ne „im Rahmen einer Verbalnote“ abge-
geben werden. Und fügt hinzu: „Auch
wenn dadurch der völlig falsche Eindruck
entsteht, bei uns sei die Folter an der Ta-
gesordnung.“

Schwieriger, hatten die Türken Schily
erklärt, sei es mit der Todesstrafe: Verhängt
ein Gericht ein Todesurteil, so geht dieser
Spruch an den Kassationsgerichtshof wei-
ter. Wird das Urteil dort bestätigt, landet es
im Büro des Ministerpräsidenten, der es
31


